
ZUR ORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG
2016

Einladung



2 Ordentliche Hauptversammlung 2016



3

Manz AG

Reutlingen

ISIN DE000A0JQ5U3  

Wir laden hiermit unsere Aktionäre  

zur ordentlichen Hauptversammlung am

Dienstag, den 12. Juli 2016, 
um 10:00 Uhr ein.

Ort: 

FILharmonie Filderstadt

Tübinger Straße 40

70794 Filderstadt



4 Ordentliche Hauptversammlung 2016

TAGESORDNUNG

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des 

gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 

2015, der Lageberichte für die Manz AG und den Kon-

zern für das Geschäftsjahr 2015 einschließlich der Er-

läuterungen zu den Angaben nach § 289 Absatz 4, § 315 

Absatz 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2015

   

   Die vorgenannten Unterlagen sind nach den gesetzli-

chen Bestimmungen der Hauptversammlung zugänglich 

zu machen und können auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter der Adresse www.manz.com im Bereich 

„Investor Relations“ unter dem Link „Hauptversammlung 

2016“ abgerufen werden. Die Unterlagen können auch in 

den Geschäftsräumen am Sitz der Manz AG, Steigäcker-

straße 5, 72768 Reutlingen, eingesehen werden. Auf Ver-

langen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos 

eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt.

  Der Vorstand wird seine Vorlagen, der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats den Bericht des Aufsichtsrats in der Haupt-

versammlung erläutern. Die Aktionäre haben in der 

Hauptversammlung im Rahmen ihres Auskunftsrechts 

die Gelegenheit, hierzu Fragen zu stellen. Entsprechend 

den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungs-

punkt 1 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung 

vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufge-

stellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits 

gebilligt hat.

2.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 

des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

 

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern 

des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu 

erteilen.
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3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern 

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung 

zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers 

und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers 

für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzbe-

richts für das Geschäftsjahr 2016

  Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BEST AUDIT GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Reutlingen, zum Abschluss-

prüfer der Gesellschaft und des Konzerns sowie zum 

Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des im 

Halbjahresfinanzbericht enthaltenen verkürzten Abschlus-

ses und Zwischenlageberichts für das Geschäftsjahr 2016 

zu wählen.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

  Die Amtszeit der amtierenden Mitglieder des Aufsichts-

rats endet mit der Beendigung der ordentlichen Hauptver-

sammlung am 12. Juli 2016. Es sollen daher Neuwahlen 

zum Aufsichtsrat durchgeführt werden.

  Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 96 

Absatz 1 Alt. 6, § 101 Absatz 1 AktG i.V.m. § 8 Absatz 1 

der Satzung aus drei Mitgliedern, die durch die Hauptver-

sammlung gewählt werden. Gemäß § 8 Absatz 1 Satz 2 

und 3 der Satzung endet die Amtszeit der in der diesjähri-

gen Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder mit Ab-

lauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 

das Geschäftsjahr 2020 beschließt.

  Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege 

der Einzelabstimmung durchzuführen.

Tagesordnung
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  Der Aufsichtsrat schlägt – unter Berücksichtigung der 

vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung benannten 

Ziele – vor, die folgenden Personen für eine volle Amtszeit 

in den Aufsichtsrat zu wählen:

  –  Prof. Dr. Heiko Aurenz, Stuttgart, 

   Managing Partner der Ebner Stolz Management Consul-

tants GmbH

 – Guoxing Yang, Shanghai, 

   stellvertretender Direktor der Abteilung Business Deve-

lopment bei der Shanghai Electric Group Co., Ltd.

 – Prof. Dr. Michael Powalla, Stuttgart, 

   Leiter des Geschäftsbereichs Photovoltaik beim Zen-

trum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 

Baden-Württemberg (ZSW)

  Die Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Personen 

sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Ad-

resse www.manz.com im Bereich „Investor Relations“ 

unter dem Link „Hauptversammlung 2016“ abrufbar.

  Von den zur Wahl vorgeschlagenen Personen qualifiziert 

sich Herr Prof. Dr. Heiko Aurenz als unabhängiges Mit-

glied des Aufsichtsrats mit Sachverstand auf den Gebie-

ten Rechnungslegung und Abschlussprüfung (§ 100 Abs. 

5 AktG).

  Herr Prof. Dr. Heiko Aurenz übt die nachstehenden Ämter 

in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen aus:

  –  Vorsitzender des Aufsichtsrats bei der Know How! 

 Aktiengesellschaft für Weiterbildung, Leinfelden-

Echter dingen
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 –  Mitglied des Aufsichtsrats beim Anna Haag Mehrgene-

rationenhaus e.V., Stuttgart

 –  Vorsitzender des Beirats der Monument Vermögens-

verwaltung GmbH, Stuttgart

  Herr Guoxing Yang übt die nachstehenden Ämter in an-

deren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder ver-

gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen aus:

 –  Mitglied des Board of Directors der Shanghai Electric 

New Age Co., Ltd., Hongkong (VR China) 

  Herr Prof. Dr. Michael Powalla ist nicht Mitglied in an-

deren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder ver-

gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen.

  Herr Guoxing Yang ist bei der Shanghai Electric Group Co., 

Ltd. tätig, deren deutsche Tochtergesellschaft Shanghai 

Electric Germany Holding GmbH wesentlich an der Gesell-

schaft beteiligt ist und die möglicherweise zukünftig Ge-

schäftsbeziehungen zur Manz-Gruppe unterhalten wird.

  Herr Prof. Dr. Michael Powalla ist als Leiter des Geschäfts-

bereichs Photovoltaik beim Zentrum für Sonnenenergie- 

und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) 

tätig, das Geschäftsbeziehungen zur Manz-Gruppe unter-

hält.

  Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen im Übri-

gen keine für die Wahlentscheidung der Hauptversamm-

lung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen 

Beziehungen der zur Wahl vorgeschlagenen Personen 

zur Manz-Gruppe, den Organen der Manz AG oder einem 

wesentlich an der Manz AG beteiligten Aktionär im Sinne 

von Ziffer 5.4.1 Absatz 5 bis 7 des Deutschen Corporate 

Governance Kodex.

Tagesordnung
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  Dem Votum des Aufsichtsrats folgend, beabsichtigt Herr 

Prof. Dr. Heiko Aurenz, erneut für das Amt des Vorsitzen-

den des Aufsichtsrats zu kandidieren.

6.  Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen ge-

nehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung

 

  Aufgrund der teilweisen Ausnutzung im Mai 2016 be-

steht noch ein genehmigtes Kapital in Höhe von Euro 

387.208,00. Es soll daher ein neues genehmigtes Kapital 

in Höhe von 50 % des Grundkapitals geschaffen werden, 

damit die Gesellschaft auch in den kommenden Jahren 

mit diesem Instrument bei Bedarf ihre Eigenmittel ver-

stärken kann.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

 a)      Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Erhö-

hung des Grundkapitals

    Die aufgrund Beschluss der Hauptversammlung vom 

7. Juli 2015 und gemäß § 3 Absatz 3 der Satzung beste-

hende Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital 

der Gesellschaft in der Zeit bis zum 6. Juli 2020 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teil-

beträgen um insgesamt bis zu Euro 387.208,00 durch 

Ausgabe von insgesamt bis zu 387.208 neuen, auf den 

Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) gegen Bar- 

oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 

2015), wird aufgehoben.

 b)    Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 

    Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Ge-

sellschaft in der Zeit bis zum 11. Juli 2021 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen 

um insgesamt bis zu Euro 3.872.044,00 durch Ausgabe 

von insgesamt bis zu 3.872.044 neuen, auf den Inhaber 
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lautenden Aktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sach-

einlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2016).

   Grundsätzlich sind die neuen Aktien den Aktionären 

zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien können auch 

von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten 

mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Be-

zugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen

   –  bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn 

der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen-

preis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstat-

tung im Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabe-

betrags, die möglichst zeitnah zur Platzierung der 

neuen Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich im Sin-

ne von § 203 Absatz 1 und 2, § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Aus-

schluss des Bezugsrechts gilt nur insoweit, als auf 

die im Rahmen der Kapitalerhöhung auszugebenden 

Aktien insgesamt ein anteiliger Betrag des Grundka-

pitals von nicht mehr als Euro 774.408,00 und ins-

gesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals zum 

Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung entfällt. 

Auf diesen Höchstbetrag für einen Bezugsrechtsaus-

schluss ist der anteilige Betrag am Grundkapital von 

Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in 

unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von 

§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsaus-

schluss ausgegeben oder veräußert werden;

   –  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Er-

werb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen oder zur Durchführung 

von Unternehmenszusammenschlüssen;

Tagesordnung
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   –  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Op-

tions- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinatio-

nen dieser Instrumente), die von der Gesellschaft 

oder unmittelbaren oder mittelbaren Konzernge-

sellschaften der Gesellschaft ausgegeben werden, 

ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 

gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Op-

tions- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung 

ihrer Wandlungspflicht zustehen würde;

   –  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen.

    Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-

rung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten 

Kapital festzulegen.

    Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Sat-

zung entsprechend der Durchführung der Erhöhung 

des Grundkapitals durch Ausübung des genehmigten 

Kapitals und nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu än-

dern.

 c)    Änderung der Satzung

    § 3 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft wird wie 

folgt neu gefasst:

    „(3)  Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, das 

Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 

11. Juli 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 

Euro 3.872.044,00 durch Ausgabe von insgesamt 

bis zu 3.872.044 neuen, auf den Inhaber lauten-

den Aktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sachein-

lagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2016). 
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       Grundsätzlich sind die neuen Aktien den Aktio-

nären zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien 

können auch von durch den Vorstand bestimmten 

Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernom-

men werden, sie den Aktionären zum Bezug an-

zubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand 

ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-

schließen

      –   bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, 

wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien 

den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft 

gleicher Ausstattung im Zeitpunkt der Fest-

legung des Ausgabebetrags, die möglichst 

zeitnah zur Platzierung der neuen Aktien erfol-

gen soll, nicht wesentlich im Sinne von § 203 

Absatz 1 und 2, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 

unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Aus-

schluss des Bezugsrechts gilt nur insoweit, 

als auf die im Rahmen der Kapitalerhöhung 

auszugebenden Aktien insgesamt ein anteili-

ger Betrag des Grundkapitals von nicht mehr 

als Euro 774.408,00 und insgesamt nicht mehr 

als 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der 

Ausübung der Ermächtigung entfällt. Auf die-

sen Höchstbetrag für einen Bezugsrechtsaus-

schluss ist der anteilige Betrag am Grundkapi-

tal von Aktien anzurechnen, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer 

Ermächtigungen in unmittelbarer oder entspre-

chender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG unter Bezugsrechtsausschluss ausgege-

ben oder veräußert werden;

      –   bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen 

zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-

teilen oder Beteiligungen an Unternehmen 

oder von sonstigen Vermögensgegenständen 

Tagesordnung
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oder zur Durchführung von Unternehmenszu-

sammenschlüssen;

      –   soweit es erforderlich ist, um den Inhabern 

von Options- oder Wandelanleihen, Genuss-

rechten oder Gewinnschuldverschreibungen 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die 

von der Gesellschaft oder unmittelbaren oder 

mittelbaren Konzerngesellschaften der Gesell-

schaft ausgegeben werden, ein Bezugsrecht 

auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 

wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- 

oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung ih-

rer Wandlungspflicht zustehen würde;

      –   um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszu-

nehmen.

       Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem 

genehmigten Kapital festzulegen.

       Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 

Satzung entsprechend der Durchführung der Er-

höhung des Grundkapitals durch Ausübung des 

genehmigten Kapitals und nach Ablauf der Er-

mächtigungsfrist zu ändern.“

7.  Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten 

Kapitals III zur Gewährung von Bezugsrechten im Rah-

men des Manz Performance Share Plans 2011 sowie die 

Änderung der Satzung   

 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Juni 

2011 unter Tagesordnungspunkt 10 beschlossene Er-

mächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mit-

glieder des Vorstands und Führungskräfte der Gesell-

schaft und ihrer Konzerngesellschaften im Rahmen eines 
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Performance Share Plans mit Matching-Komponente 

(Manz Performance Share Plan 2011) ist durch Beschluss 

der ordentlichen Hauptversammlung vom 19. Juni 2012 

aufgehoben worden, soweit auf der Grundlage dieser Er-

mächtigung noch keine Bezugsrechte ausgegeben wor-

den sind. Da nach dem Manz Performance Share Plan 

2011 keine Bezugsrechte mehr ausgegeben werden kön-

nen und sämtliche hiernach ausgegebenen Bezugsrechte 

verfallen sind, wird das zur Absicherung der Bezugsrechte 

geschaffene bedingte Kapital III gemäß § 3 Absatz 6 der 

Satzung in Höhe von Euro 56.000,00 nicht mehr benötigt 

und soll daher aufgehoben werden.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

 

 a)     Aufhebung des bedingten Kapitals III 

    Das von der Hauptversammlung vom 28. Juni 2011 

unter Tagesordnungspunkt 10 beschlossene bedingte 

Kapital III gemäß § 3 Absatz 6 der Satzung in Höhe von 

Euro 56.000,00 wird aufgehoben.

 b)    Änderung der Satzung

    § 3 Absatz 6 der Satzung wird aufgehoben und durch 

den Vermerk „(einstweilen frei)“ ersetzt.

Tagesordnung
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BERICHTE DES VORSTANDS
AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu  

Punkt 6 der Tagesordnung über den Ausschluss des Be-

zugsrechts gemäß § 203 Absatz 2, § 186 Absatz 4 Satz 2 

AktG (genehmigtes Kapital 2016)

Der Hauptversammlung der Manz AG wird unter Tagesord-

nungspunkt 6 der am 12. Juli 2016 stattfindenden ordentli-

chen Hauptversammlung 2016 ein neues genehmigtes Kapi-

tal (genehmigtes Kapital 2016) in Höhe von insgesamt bis zu 

Euro 3.872.044,00 vorgeschlagen, das für Bar- und Sachka-

pitalerhöhungen zur Verfügung stehen soll. Das neue geneh-

migte Kapital soll die bisherige Ermächtigung (genehmigtes 

Kapital 2015) ersetzen, die aufgrund der teilweisen Ausnut-

zung im Mai 2016 noch in Höhe von Euro 387.208,00 besteht.

Das derzeit bestehende, von der Hauptversammlung am 7. 

Juli 2015 für die Dauer von fünf Jahren beschlossene geneh-

migte Kapital 2015 wurde teilweise ausgenutzt. Am 20. April 

2016 beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-

rats, das Grundkapital der Gesellschaft aus dem genehmig-

ten Kapital 2015 gemäß § 3 Absatz 3 der Satzung von Euro 

5.420.864,00 um Euro 2.323.224,00 auf Euro 7.744.088,00 

gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 2.323.224 neuen, auf 

den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) mit Gewinnan-

teilsberechtigung ab dem 1. Januar 2015 gegen Bareinlagen 

unter Gewährung des mittelbaren Bezugsrechts der Aktio-

näre zu erhöhen. Die neuen Aktien wurden den Aktionären 

der Gesellschaft im Verhältnis 7 : 3 zu einem Bezugspreis von 

EUR 34,74 je Aktie zum Bezug angeboten. Von den 2.323.224 

neuen Aktien wurden 1.523.480 neue Aktien von der Shang-

hai Electric Germany Holding GmbH, einer deutschen Toch-

tergesellschaft der Shanghai Electric Group Co., Ltd. (Shang-

hai/VR China), bezogen bzw. zum Bezugspreis von EUR 34,74 

je neuer Aktie übernommen. Von anderen Anlegern wurden 

Bezugsrechte für insgesamt 799.744 neue Aktien ausgeübt. 
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Die Durchführung der Kapitalerhöhung sowie die Anpassung 

der Satzung wurden am 23. Mai 2016 in das Handelsregister 

eingetragen. Aus der Kapitalerhöhung floss der Gesellschaft 

ein Nettoemissionserlös in Höhe von rund Euro 75,6 Millionen 

zu. Nach der teilweisen Ausnutzung besteht das genehmigte 

Kapital 2015 noch in einer Höhe von Euro 387.208,00.

Das neue genehmigte Kapital 2016 soll sich an den bewährten 

Regelungen des bisherigen genehmigten Kapitals 2015 orien-

tieren. Mit der neuen Ermächtigung soll die Gesellschaft in 

die Lage versetzt werden, im Interesse ihrer Aktionäre bei der 

Erhöhung des Grundkapitals schnell und flexibel handeln zu 

können. Da Entscheidungen über die Deckung eines Kapital-

bedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es von Be-

deutung, dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus 

der jährlichen Hauptversammlungen oder von der langen Ein-

berufungsfrist einer außerordentlichen Hauptversammlung 

abhängig ist. Mit dem Instrument des genehmigten Kapitals 

hat der Gesetzgeber diesem Erfordernis Rechnung getragen. 

Als gängigste Anlässe für die Inanspruchnahme eines geneh-

migten Kapitals sind die Stärkung der Eigenkapitalbasis und 

die Finanzierung von Unternehmensakquisitionen zu nennen.

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016 haben die 

Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Unter den nachfol-

gend genannten Voraussetzungen ist jedoch der Vorstand er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre auszuschließen.

a)  Der Vorstand soll ermächtigt werden, bei Barkapitalerhö-

hungen das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats im Rahmen des § 203 Absatz 

1 und 2, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG auszuschließen. Die-

ser Bezugsrechtsausschluss ermöglicht es, im Interesse 

des Unternehmens neue Aktien an den Kapitalmärkten im 

In- und Ausland gezielt zu platzieren, indem die Aktien un-

ter kurzfristiger Ausnutzung günstiger Börsensituationen 

zu marktnah festgesetzten und möglichst hohen Preisen 

ausgegeben werden. Dem Gedanken des Verwässerungs-
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schutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, 

dass die Aktien nur zu einem Preis platziert werden dür-

fen, der den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich 

unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Platzie-

rungspreises erfolgt möglichst zeitnah vor der Platzierung. 

Der Vorstand wird sich dabei – unter Berücksichtigung der 

aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen eventu-

ellen Abschlag vom Börsenpreis so niedrig wie möglich zu 

halten. Der Abschlag zum Börsenpreis im Zeitpunkt der 

Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird nach Möglich-

keit weniger als 3 %, in jedem Fall aber weniger als 5 % 

des aktuellen Börsenpreises betragen.

  Der bei einer Platzierung unter Bezugsrechtsausschluss 

erzielbare Erlös führt im Regelfall zu einem deutlich hö-

heren Mittelzufluss als bei einer Aktienplatzierung mit Be-

zugsrecht, bei der es in der Regel zu nicht unwesentlichen 

Abschlägen vom Börsenpreis kommt. Ein erheblicher 

Grund hierfür ist, dass eine Platzierung ohne gesetzliche 

Bezugsfrist unmittelbar nach Festsetzung des Ausgabe-

betrags erfolgen kann und somit beim Ausgabebetrag 

kein Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugs-

frist berücksichtigt werden muss. Zwar gestattet § 186 

Absatz 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises 

bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der 

häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärk-

ten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere 

Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festle-

gung des Bezugspreises und so zu nicht marktnahen Kon-

ditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts 

wegen der Ungewissheit seiner Ausübung (Bezugsver-

halten) die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet 

bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Zudem 

kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesell-

schaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig 

auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagie-

ren, sondern ist rückläufigen Aktienkursen während der 

Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft 

ungünstigen Platzierung führen können. Durch den Ver-
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zicht auf die zeit- und kostenaufwendige Abwicklung des 

Bezugsrechts kann der Eigenkapitalbedarf aus sich kurz-

fristig bietenden Marktchancen zeitnah gedeckt werden.

 

  Kapitalerhöhungen aufgrund dieser Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss dürfen insgesamt weder Euro 

774.408,00, dies entspricht knapp 10 % des derzeitigen 

Grundkapitals, noch 10 % des Grundkapitals zum Zeit-

punkt der Ausübung der Ermächtigung überschreiten. 

Dies bedeutet, dass auch bei mehreren Kapitalerhöhun-

gen innerhalb des Ermächtigungszeitraums für nicht 

mehr als insgesamt 10 % des Grundkapitals das Bezugs-

recht aufgrund dieser Ermächtigung ausgeschlossen 

werden kann. Zudem besteht die Beschränkung, dass 

bei der Obergrenze auch Aktien berücksichtigt werden, 

die bis zur Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten 

Kapital aufgrund anderer Ermächtigungen zum Bezugs-

rechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender 

Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

werden. Auf die Begrenzung sind damit Wandlungs- oder 

Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten auf Aktien der 

Gesellschaft anzurechnen, die mit Options- oder Wan-

delanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldver-

schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 

verbunden sind, die im Zeitraum dieser Ermächtigung in 

sinngemäßer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 

unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Barleistung 

ausgegeben werden. Ferner ist die Veräußerung von ei-

genen Aktien anzurechnen, sofern sie im Zeitraum dieser 

Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 

Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 

3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. 

Hierdurch wird sichergestellt, dass aus dem genehmigten 

Kapital keine Aktien unter Ausschluss des Bezugsrech-

tes gemäß § 203 Absatz 1 und 2, § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG ausgegeben werden, wenn dies dazu führen würde, 

dass insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das 

Bezugsrecht der Aktionäre ohne besonderen sachlichen 

Grund ausgeschlossen wird. 
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  Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetz-

lichen Regelung dem Schutzbedürfnis der Aktionäre im 

Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres Anteilsbe-

sitzes Rechnung getragen. Ferner erhält jeder Aktionär 

auf Grund des börsennahen Ausgabekurses der neuen 

Aktien die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner 

Beteiligungsquote erforderlichen Aktien zu annähernd 

gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Die 

Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre 

werden daher angemessen gewahrt.

b)  Die Ermächtigung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des 

Bezugsrechts zum Erwerb von Unternehmen, Unterneh-

mensteilen oder Unternehmensbeteiligungen oder von 

sonstigen Vermögensgegenständen oder zur Durchfüh-

rung von Unternehmenszusammenschlüssen zu erhöhen, 

soll den Vorstand in die Lage versetzen, in geeigneten 

Fällen Unternehmen, Teile von Unternehmen oder Unter-

nehmensbeteiligungen oder sonstige Vermögensgegen-

stände nicht nur durch Zahlung eines Kaufpreises in Geld, 

sondern auch gegen Überlassung von Aktien der Gesell-

schaft erwerben bzw. Unternehmenszusammenschlüs-

se auf diese Weise durchführen zu können. Je nach der 

Größenordnung eines solchen Erwerbs und den Erwar-

tungen des jeweiligen Verkäufers kann es zweckmäßig 

oder erforderlich sein, die Gegenleistung durch Aktien der 

Gesellschaft zu erbringen. Dadurch werden die liquiden 

Mittel der Gesellschaft geschont und der Umfang einer 

möglichen Kaufpreisfinanzierung verringert. Hierzu ist der 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre notwendige 

Voraussetzung. 

  Die Gesellschaft steht im globalen Wettbewerb. Sie muss 

jederzeit in der Lage sein, in den nationalen und interna-

tionalen Märkten schnell und flexibel zu handeln. Dazu 

gehört auch die Möglichkeit, sich zur Verbesserung der 

Wettbewerbsposition mit anderen Unternehmen zusam-

menzuschließen oder Unternehmen, Unternehmens-
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teile und Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben. 

Insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb von 

Unternehmen oder Unternehmensteilen kann es zudem 

wirtschaftlich sinnvoll sein, auch sonstige Vermögensge-

genstände zu erwerben, etwa solche, die dem Unterneh-

men oder Unternehmensteil wirtschaftlich dienen.

  Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts soll die Gesellschaft im Wettbewerb um 

interessante Akquisitionsobjekte stärken und es ihr er-

möglichen, bei einer sich bietenden Gelegenheit schnell 

und flexibel mit Zustimmung des Aufsichtsrats agieren 

zu können. Die im Interesse der Gesellschaft optimale 

Umsetzung kann im Einzelfall darin bestehen, den Unter-

nehmenszusammenschluss oder die Akquisition unter 

Gewährung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft 

durchzuführen, die durch die Ausübung des genehmig-

ten Kapitals geschaffen werden. Die Praxis zeigt zudem, 

dass sowohl auf den internationalen als auch auf den 

nationalen Märkten als Gegenleistung im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen und für attraktive Ak-

quisitionsobjekte häufig die Verschaffung von Aktien der 

erwerbenden Gesellschaft verlangt wird.

  Wenn sich entsprechende Vorhaben konkretisieren, wird 

der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächti-

gung zur Gewährung eigener Aktien Gebrauch machen 

soll. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird 

der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Akti-

onäre angemessen gewahrt bleiben. In der Regel wird er 

sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung 

hingegebenen Aktien am Börsenpreis der Aktien der Ge-

sellschaft orientieren. Eine schematische Anknüpfung an 

einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbeson-

dere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht 

durch Schwankungen des Börsenkurses infrage zu stel-

len. Der Wert des jeweils zu erwerbenden Unternehmens, 

Unternehmensteils oder der Unternehmensbeteiligung 

oder der sonstigen Vermögensgegenstände wird nach 
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anerkannten Bewertungsmaßstäben bestimmt werden. 

Da der Wert der künftig zu erwerbenden Unternehmen, 

Unternehmensteile oder Unternehmensbeteiligungen 

oder sonstigen Vermögensgegenstände und damit deren 

Erwerbspreis derzeit noch nicht bekannt ist, kann gegen-

wärtig kein fester Ausgabebetrag genannt werden.

  Der Umfang des Bezugsrechtsausschlusses in Höhe des 

genehmigten Kapitals ist erforderlich, um auch bei einer 

größeren Akquisition die Gegenleistung ganz oder min-

destens zu einem bedeutenden Teil in Form von Aktien 

der Gesellschaft erbringen zu können.

c)  Ferner soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Bezugsrecht ausschließen können, soweit es 

erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder 

Wandelanleihen sowie Genussrechten oder Gewinn-

schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Ins-

trumente), die von der Gesellschaft oder unmittelbaren 

oder mittelbaren Konzerngesellschaften der Gesellschaft 

ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 

dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 

ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfül-

lung ihrer Wandlungspflicht zustehen würde. 

  Solche Schuldverschreibungen sind zur Erleichterung der 

Platzierung in der Regel mit einem Verwässerungsschutz 

ausgestattet, der neben der Möglichkeit zur Ermäßigung 

des Wandlungspreises vorsieht, dass den Inhabern bei 

nachfolgenden Kapitalerhöhungen ein Bezugsrecht auf 

neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es den Ak-

tionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als sei-

en sie bereits Aktionäre. Ein Bezugsrecht von Inhabern 

bzw. Gläubigern bereits bestehender Options- oder 

Wandlungsrechte bzw. von mit Wandlungspflichten aus-

gestatteten Wandelschuldverschreibungen bietet die 

Möglichkeit zu verhindern, dass im Falle einer Ausübung 

des genehmigten Kapitals der Options- oder Wandlungs-

preis ermäßigt werden muss. Dies gewährleistet einen 
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höheren Ausgabepreis der bei Ausübung der Option oder 

Durchführung der Wandlung auszugebenden Aktien. 

Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen Ver-

wässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Be-

zugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen 

werden. Dies dient der leichteren Platzierung der Schuld-

verschreibungen und damit dem Interesse der Aktionäre 

an einer optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft.

d)  Die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugs-

recht der Aktionäre auszuschließen, dient der Darstellung 

eines praktikablen Bezugsverhältnisses und damit der Er-

leichterung der Durchführung von Kapitalerhöhungen un-

ter Gewährung von Bezugsrechten. Der Wert solcher Spit-

zenbeträge ist in der Regel gering, während der Aufwand 

für die Emission ohne einen solchen Ausschluss deutlich 

höher wäre. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht aus-

geschlossenen neuen Aktien werden bestmöglich für die 

Gesellschaft verwertet.

Die Interessen der Aktionäre werden daher insgesamt durch 

die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nicht unan-

gemessen beeinträchtigt.

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des neuen genehmigten 

Kapitals 2016 bestehen derzeit nicht. Entsprechende Vorrats-

beschlüsse mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss 

sind national und international üblich. Der Vorstand wird in 

jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung des geneh-

migten Kapitals 2016 im Interesse der Gesellschaft und ihrer 

Aktionäre liegt. Im Falle der Ausnutzung der vorgeschlagenen 

Ermächtigung wird der Vorstand in der nächsten Hauptver-

sammlung darüber berichten.
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MITTEILUNGEN UND  
INFORMATIONEN AN DIE  
AKTIONÄRE

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des 

Stimmrechts

Anmeldung zur Hauptversammlung und Nachweis des 

Anteils besitzes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts sind nach § 14 der Satzung diejenigen Akti-

onäre der Gesellschaft berechtigt, die sich vor der Hauptver-

sammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz 

nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteils-

besitzes müssen der für die Gesellschaft empfangsberech-

tigten Stelle in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder eng-

lischer Sprache unter der nachstehenden Adresse bis zum 

Dienstag, den 5. Juli 2016, bis 24:00 Uhr zugehen:

 Manz AG 

 c/o Landesbank Baden-Württemberg 

 Abteilung 4035 H 

 Am Hauptbahnhof 2 

 70173 Stuttgart 

 Telefax: +49 (0) 711 127-79264 

 E-Mail: hv-anmeldung@lbbw.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat durch einen in Text-

form in deutscher oder englischer Sprache von dem de-

potführenden Institut erstellten besonderen Nachweis zu 

erfolgen, der sich auf den Beginn des 21. Juni 2016 („Nach-

weisstichtag“) bezieht. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für 

die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung 

des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nach-

weis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts richtet sich nach dem nachgewiesenen Anteils-



23

besitz zum Nachweisstichtag. Veräußerungen und Erwerbe 

von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben gegenüber der 

Gesellschaft keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts. 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres An-

teilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der oben genannten 

Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Haupt-

versammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 

Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, früh-

zeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachwei-

ses ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter der oben 

genannten Adresse Sorge zu tragen.

Verfahren für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 

die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind und nicht selbst an 

der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, kön-

nen ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung 

durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut 

oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Sofern nicht Kreditinstitute oder diesen gemäß § 135 Absatz 8 

bzw. Absatz 10 AktG i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG gleichstehen-

de Aktionärsvereinigungen, Personen, Finanzdienstleistungs-

institute oder Unternehmen bevollmächtigt werden, bedarf 

die Erteilung der Vollmacht der Textform (§ 126b BGB). Dassel-

be gilt für den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft und einen eventuellen Widerruf der Vollmacht.

Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber 

dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft er-

folgen. Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten 

erteilten Vollmacht kann dadurch geführt werden, dass dieser 

die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlass-

kontrolle vorweist. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann 

Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre
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der Gesellschaft auch in Textform unter der nachstehend ge-

nannten Anschrift, fernschriftlich unter der nachstehend ge-

nannten Telefax-Nummer oder per E-Mail unter der nachste-

hend genannten E-Mail-Adresse übermittelt werden:

 Manz AG

 „Hauptversammlung 2016“

 Steigäckerstraße 5

 72768 Reutlingen

 Telefax: +49 (0) 7121 9000-99

 E-Mail: hv@manz.com

Die vorstehend genannten Übermittlungswege stehen auch 

zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Er-

klärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll oder wenn 

der Widerruf einer erteilten Vollmacht gegenüber der Gesell-

schaft erklärt werden soll.

Für die Erteilung und den Nachweis einer Vollmacht kann das 

von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Vollmachtsfor-

mular verwendet werden. Das Vollmachtsformular befindet 

sich auf der Rückseite der Eintrittskarten, die den Aktionären 

nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres An-

teilsbesitzes übersandt werden. Ein Formular für die Erteilung 

einer Vollmacht kann auch auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter der Adresse www.manz.com im Bereich „Inves-

tor Relations“ unter dem Link „Hauptversammlung 2016“ ab-

gerufen oder unter der vorstehend genannten Postanschrift, 

Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse kostenfrei bei der Ge-

sellschaft angefordert werden.

Die Bevollmächtigung von Kreditinstituten oder diesen ge-

mäß § 135 Absatz 8 bzw. Absatz 10 AktG i.V.m. § 125 Absatz 5 

AktG gleichstehenden Aktionärsvereinigungen, Personen, Fi-

nanzdienstleistungsinstituten oder Unternehmen ist von die-

sen nachprüfbar festzuhalten und unterliegt im Übrigen den 

gesetzlichen Bestimmungen des § 135 AktG. Insbesondere 

genügt zum Nachweis ihrer Stimmberechtigung gegenüber 

der Gesellschaft die Vorlegung des von dem depotführenden 
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Institut erstellten besonderen Nachweises. Die genannten 

Institutionen und Personen können zum Verfahren für ihre ei-

gene Bevollmächtigung zusätzliche Anforderungen vorsehen. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die 

Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft be-

nannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits 

vor der Hauptversammlung mit der Ausübung ihres Stimm-

rechts zu bevollmächtigen. Dabei bitten wir zu beachten, dass 

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das 

Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung aus-

üben können, zu denen die Aktionäre Weisung erteilen, und 

dass sie weder im Vorfeld noch während der Hauptversamm-

lung Weisungen zu Verfahrensanträgen entgegennehmen 

können. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, 

benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung.

Die Vollmachten nebst Weisungen an die von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter können bis zum 

Freitag, den 8. Juli 2016, bis 24:00 Uhr (Eingang) in Textform 

unter der nachstehend genannten Anschrift, fernschriftlich 

unter der nachstehend genannten Telefax-Nummer oder per 

 E-Mail unter der nachstehend genannten E-Mail-Adresse an 

die nachstehend für die Gesellschaft empfangsberechtigte 

Stelle übermittelt werden: 

 Manz AG

 c/o Computershare Operations Center

 80249 München

 Telefax: +49 (0) 89 30903-74675

 E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Für die Vollmachts- und Weisungserteilung kann das von der 

Gesellschaft zur Verfügung gestellte Vollmachts- und Wei-

sungsformular verwendet werden. Das Vollmachts- und Wei-

sungsformular befindet sich auf der Rückseite der Eintritts-

Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre
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karten, die den Aktionären nach Eingang der Anmeldung und 

des Nachweises ihres Anteilsbesitzes übersandt werden. Ein 

Formular für die Erteilung einer Vollmacht kann auch auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse  www.manz.

com im Bereich „Investor Relations“ unter dem Link „Haupt-

versammlung 2016“ abgerufen oder unter der vorstehend ge-

nannten Postanschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 

kostenfrei bei der Gesellschaft angefordert werden.    

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 

beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft auf 

7.744.088 Stückaktien, die 7.744.088 Stimmen gewähren.   

Rechte der Aktionäre

Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 

Absatz 2 AktG

Aktionäre der Gesellschaft, deren Anteile zusammen den 

zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies entspricht 387.205 

Aktien der Gesellschaft) erreichen, können gemäß § 122 Ab-

satz 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-

nung der Hauptversammlung gesetzt und bekanntgemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 

oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Verlangen auf Ergän-

zung der Tagesordnung sind schriftlich an den Vorstand der 

Manz AG zu richten und müssen der Gesellschaft spätestens 

bis zum Samstag, den 11. Juni 2016, bis 24:00 Uhr zugehen.  

Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sind an die fol-

gende Adresse der Gesellschaft zu richten:

 Vorstand der 

 Manz AG

 „Hauptversammlung 2016“

 Steigäckerstraße 5

 72768 Reutlingen
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Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit min-

destens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 

bei der Gesellschaft Inhaber der Aktien sind und dass sie die 

Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag 

halten.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung wer-

den – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt 

gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens 

im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur 

Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen 

werden kann, dass sie die Information in der gesamten Euro-

päischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unverzüg-

lich nach ihrem Eingang auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter der Adresse www.manz.com im Bereich „Investor Rela-

tions“ unter dem Link „Hauptversammlung 2016“ zugänglich 

gemacht.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Absatz 1, 

§ 127 AktG

Aktionäre der Gesellschaft können der Gesellschaft nach 

§ 126 Absatz 1 AktG Gegenanträge gegen Vorschläge von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der 

Tagesordnung sowie nach § 127 AktG Vorschläge zur Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern 

übersenden.

Gegenanträge nach § 126 Absatz 1 AktG müssen mit einer 

Begründung versehen sein. Wahlvorschläge nach § 127 AktG 

brauchen nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht 

einen Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 

Abschlussprüfern auch dann nicht zugänglich zu machen, 

wenn der Vorschlag nicht deren Namen, ausgeübten Beruf 

und Wohnort enthält. Der Vorstand braucht einen Vorschlag 

zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern ferner dann nicht zu-

gänglich zu machen, wenn ihm keine Angaben zur Mitglied-

schaft der Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Auf-

sichtsräten beigefügt sind.

Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre



28 Ordentliche Hauptversammlung 2016

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind an die folgende Ad-

resse der Gesellschaft zu richten: 

 Manz AG

 „Hauptversammlung 2016“

 Steigäckerstraße 5

 72768 Reutlingen

 Telefax: +49 (0) 7121 9000-99

 E-Mail: hv@manz.com

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären der Ge-

sellschaft, einschließlich des Namens des Aktionärs, der 

Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwal-

tung werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter der 

Adresse www.manz.com im Bereich „Investor Relations“ un-

ter dem Link „Hauptversammlung 2016“ nur zugänglich ge-

macht, wenn sie der Gesellschaft bis zum Montag, den 27. 

Juni 2016, bis 24:00 Uhr zugehen.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz 1 AktG

Aktionäre der Gesellschaft können in der Hauptversamm-

lung vom Vorstand nach § 131 Absatz 1 AktG Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und ge-

schäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen 

Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, 

soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Ge-

genstands der Tagesordnung erforderlich ist.

Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand 

aus den in § 131 Absatz 3 AktG genannten Gründen absehen, 

etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kauf-

männischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder 

einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen 

Nachteil zuzufügen.

Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine 

Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben wor-
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den, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Verlangen 

in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sach-

gemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung 

nicht erforderlich ist.

Das Auskunftsrecht der Aktionäre kann in der Hauptversamm-

lung ausgeübt werden. Der Vorsitzende der Hauptversamm-

lung kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 

angemessen beschränken und insbesondere den zeitlichen 

Rahmen der Versammlung, der Aussprache zu den einzelnen 

Verhandlungsgegenständen sowie des einzelnen Frage- und 

Redebeitrags angemessen festsetzen.

Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den vorgenannten Rechten 

der Aktionäre nach § 122 Absatz 2, § 126 Absatz 1, § 127 und 

§ 131 Absatz 1 AktG können auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter der Adresse www.manz.com im Bereich „Inves-

tor Relations“ unter dem Link „Hauptversammlung 2016“ ab-

gerufen werden.

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

Die Informationen zur Hauptversammlung nach § 124a AktG, 

insbesondere die der Hauptversammlung zugänglich zu ma-

chenden Unterlagen, können auf der Internetseite der Ge-

sellschaft unter der Adresse www.manz.com im Bereich „In-

vestor Relations“ unter dem Link „Hauptversammlung 2016“ 

abgerufen werden.

Reutlingen, im Juni 2016

Manz AG

Der Vorstand

Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre
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ANFAHRT

Mit dem Flugzeug

Sie landen auf dem Stuttgarter Flughafen und fahren mit der 

S-Bahn S 2 bis Filderstadt (Endstation).  

Mit der S-Bahn 

Sie fahren z. B. ab Stuttgart-Hauptbahnhof mit der S 2 bis  

Filderstadt (Endstation). Die FILharmonie erreichen Sie ab 

dort mit dem Bus LINIE 37 oder zu Fuß.  

Mit dem Auto 

A8 Stuttgart/München:

• aus Richtung Stuttgart auf die B 27 Abfahrt FILharmonie.

•  aus Richtung München Abfahrt Stuttgart-Flughafen, durch 

den Tunnel nach Filderstadt-Bernhausen, ab hier ist die  

FILharmonie für Sie ausgeschildert.

• Parkmöglichkeiten finden Sie am Veranstaltungsort. 

FILharmonie Filderstadt  

Tübinger Straße 40  

70794 Filderstadt
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